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Schlittschuhclub Küsnacht 
 

 

Reglement 
für die Vermietung von Eishockey-Ausrüstungen 
 

 
1 Ausrüstungen 
 
Der Schlittschuhclub Küsnacht (SCK) verfügt über ca. 50 Spieler- und 8 Torhüterausrüs-
tungen. Das Material wird regelmässig kontrolliert, gewaschen und – falls notwendig – re-
pariert oder ersetzt. Die Qualität entspricht einem durchschnittlichen Standard. Die Aus-
rüstungen sind in Eishockeytaschen verpackt und bestehen aus den im Anhang aufgeführ-
ten Ausrüstungsteilen. Das Lager befindet sich in der Eishalle der KEK (Kunsteisbahn 
Küsnacht, Johannisburgstrasse 11, 8700 Küsnacht-Itschnach). 
 
 
2 Vorgehen bei der Miete 
 
2.1 Grundsatz 
 
Grundsätzlich ist jedermann berechtigt, Ausrüstungen zu mieten. Im Zweifelsfall (bei Ter-
minkollisionen) entscheidet der Materialverantwortliche des SC Küsnacht. 
 
2.2 Anfragen 
 
Anfragen für die Vermietung sind mindestens 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Mietda-
tum direkt an Bruno Peter (Tel. 079/338 73 09, oder events@sckuesnacht.ch) zu richten. 
Er beurteilt, ob am gewünschten Datum die benötigte Anzahl Ausrüstungen zu Verfügung 
steht. Bei der Anfrage werden folgende Angaben benötigt: 
 

 Name, Vorname, Jahrgang und Adresse des verantwortlichen Mieters 
 Datum des Mieteinsatzes 
 Dauer des Mieteinsatzes 
 Art des Mieteinsatzes (Training, Spiel, Turnier) 
 Verhältnis zu SCK oder GCK Lions (Supporter, Sponsor, Eltern, Funktionär etc.) 

 
2.3 Abholen der Ausrüstungen 
 
Die in Hockey-Taschen verpackten Komplett-Ausrüstungen (& evtl. Stöcke und/oder Leib-
chen) müssen zum vereinbarten Zeitpunkt beim Materiallager in der KEK-Eishalle durch 
eine (oder mehrere) Person(en) abgeholt werden. Der Einfachheit halber werden nur gan-
ze Ausrüstungen (komplette Hockeytaschen) vermietet; einzelne Gegenstände werden in 
der Regel nicht abgegeben. 
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2.4 Rückgabe der Ausrüstungen 
 
Nach Beendigung des Spiels/Trainings auf der KEK sind alle benutzten Ausrüstungen 
sorgfältig in die Taschen zu verpacken und zurück ins Materiallager zum trocknen zu brin-
gen. 
 
 
3 Materialkontrolle 
 
Der Vermieter kontrolliert die Ausrüstungen auf Vollständigkeit und Defekt. Fehlende oder 
beschädigte Gegenstände werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 
 
4 Mietgebühren 
 
Pro Ausrüstung wird eine Mietgebühr von CHF 30.- (inkl. evtl. Stock/Leibchen) erhoben. 
Sie ist bei der Übernahme durch den Mieter bar zu bezahlen und wird entsprechend quit-
tiert. 
 
 
5 Schlittschuhe 
 
Schlittschuhe werden nicht durch den SC Küsnacht vermietet. Sie können während den 
öffentlichen Betriebszeiten an der Eingangskasse der KEK gemietet werden (Tel. 
044/910’57’77). 
 
 
6 Unterwäsche, Hosenträger, Stulpenhalter, Isolierband etc. 
 
Diese Artikel sind nicht Bestandteil der Ausrüstungen und müssen durch den Mieter selbst 
mitgebracht werden. 
 
 
Küsnacht, Oktober 2011, rev. 17. Juli 2012, rev. 26. Oktober 2015 
 
 
 
Vereinsleitung SC Küsnacht 
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Anhang: Inventar der Ausrüstungsgegenstände 
 
1. Spielerausrüstung 
 
Gegenstand Anzahl 
 
Hockeytasche 1 
Helm mit Gitter 1 
Halsschutz 1 
Handschuhe 1 Paar 
Achselschoner 1 
Ellbogenschoner 1 Paar 
Hose 1 
Schienbeinschoner 1 Paar 
Stulpen/Strümpfe 1 Paar 
Tiefschutz 1 
 
 
2. Goalieausrüstungen 
 
Gegenstand Anzahl 
 
Hockeytasche 1 
Helm mit Gitter 1 
Halsschutz 1 
Fanghandschuh 1 
Stockhandschuh 1 
Brustpanzer mit Armschoner 1 
Hose 1 
Stulpen/Strümpfe 1 Paar 
Beinschoner 1 Paar 
Tiefschutz 1 


